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Art. 16  Platzverweis, Kontaktverbot, Aufenthalts- und Meldeanordnung 
 
(1) 1Die Polizei kann zur Abwehr

1.  einer Gefahr oder
 
2.  einer drohenden Gefahr für ein bedeutendes Rechtsgut

 
eine Person vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten eines Orts 
verbieten. 2Die Platzverweisung kann ferner gegen Personen angeordnet werden, die den Einsatz der 
Feuerwehr oder von Hilfs- oder Rettungsdiensten behindern.

(2) 1Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr oder einer drohenden Gefahr für ein bedeutendes Rechtsgut 
einer Person verbieten, ohne polizeiliche Erlaubnis

1.  zu bestimmten Personen oder zu Personen einer bestimmten Gruppe Kontakt zu suchen oder 
aufzunehmen (Kontaktverbot) oder

 
2.  wenn die Begehung von Straftaten droht,
   a)  sich an bestimmte Orte oder in ein bestimmtes Gebiet zu begeben (Aufenthaltsverbot) oder

   b)  ihren Wohn- oder Aufenthaltsort oder ein bestimmtes Gebiet zu verlassen (Aufenthaltsgebot).
 
2Unter den in Satz 1 Nr. 1 genannten Voraussetzungen kann sie eine Person auch verpflichten, in 
bestimmten zeitlichen Abständen bei einer Polizeidienststelle persönlich zu erscheinen (Meldeanordnung). 
3Die Anordnungen dürfen die Dauer von drei Monaten nicht überschreiten und können um jeweils längstens 
drei Monate verlängert werden. 4Die Vorschriften des Versammlungsrechts bleiben unberührt.


